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Für die vorliegende 7. Auflage wurde das Lehrbuch vollständig über-
arbeitet und teilweise neu gegliedert. Neuesten Entwicklungen in der 
Gesetzgebung (z.B. «Ehe für Alle», Erbrechtsrevision) und der Rechtspre-
chung (u.a. zum Unterhaltsrecht) wurde umfassend Rechnung getragen. 
Das Werk soll weiterhin Studierenden eine grundlegende und zuver-
lässige Einführung in das gesamte Familienrecht bieten, einschliess-
lich Hinweisen zum intertemporalen Recht sowie zum internationalen 
Privatrecht. Gleichzeitig geht das Buch genügend in die Tiefe, um auch 
als aktuelles Nachschlagewerk für Anwält:innen, Gerichte, Mitarbeiten-
de von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und weitere Prakti-
ker:innen zu dienen. Zahlreiche Hinweise auf Gerichtsentscheide im Text 
und Anhänge mit Berechnungsbeispielen zum familienrechtlichen Un-
terhalt sowie zum Güterrecht erleichtern den Zugang zu diesen komple-
xen Teilbereichen des Familienrechts.
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Für die vorliegende 7. Auflage wurde das Lehrbuch vollständig überarbeitet
und teilweise neu gegliedert. Neuesten Entwicklungen in der Gesetzgebung 
(z.B. «Ehe für Alle», Erbrechtsrevision) und der Rechtsprechung (u.a. zum 
Unterhaltsrecht) wurde umfassend Rechnung getragen. Das Werk soll 
weiterhin Studierenden eine grundlegende und zuverlässige Einführung in 
das gesamte Familienrecht bieten, einschliesslich Hinweisen zum 
intertemporalen Recht sowie zum internationalen Privatrecht. Gleichzeitig 
geht das Buch genügend in die Tiefe, um auch als aktuelles 
Nachschlagewerk für Anwält:innen, Gerichte, Mitarbeitende von Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden und weitere Praktiker:innen zu dienen. 
Zahlreiche Hinweise auf Gerichtsentscheide im Text und Anhänge mit 
Berechnungsbeispielen zum familienrechtlichen Unterhalt sowie zum 
Güterrecht erleichtern den Zugang zu diesen komplexen Teilbereichen des 
Familienrechts.
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V 

Vorwort 

Die rege Tätigkeit des Gesetzgebers und der Gerichte hat in den vergangenen 

vier Jahren wiederum zu markanten Neuerungen im schweizerischen Familien-

recht und mit Blick auf das vorliegende Werk zu erheblichem Überarbeitungs-

bedarf geführt. Die vorliegende 7. Auflage des Lehrbuches trägt den neusten 

Entwicklungen Rechnung. Aus der Gesetzgebung ist insbesondere die Öffnung 

der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare («Ehe für alle») zu vermerken, die mit-

telfristig die eingetragene Partnerschaft ablösen wird; entsprechend wird das 

kurze Kapitel dazu in der vorliegenden Auflage nicht mehr abgedruckt. Zu An-

passungen seit der letzten Überarbeitung kam es im Hinblick auf die Revision 

des Erbrechts, die bekanntlich auch Rückwirkungen auf das Ehegüterrecht hat. 

Sodann wird in der vorliegenden Neuauflage der dynamischen bundesgericht-

lichen Rechtsprechung, insbesondere im Bereich des Unterhalts- und des Kin-

desrechts, Rechnung getragen. Ferner wurden einmal mehr die Literaturver-

zeichnisse auf den neusten Stand gebracht. 

Die Neuauflage bot sodann die Gelegenheit für gewisse strukturelle Anpassun-

gen. So sind weiterführende Hinweise nun in Fussnoten vermerkt, womit der 

Text entlastet werden konnte. Die Randziffern sind im Hinblick auf die elekt-

ronische Version des Werkes nunmehr durchgängig numeriert.  

Die Autorin und die Autoren hoffen, mit dem vorliegenden Werk erneut nicht 

nur die Bedürfnisse der Studierenden zu bedienen, sondern auch dem Praktiker 

eine übersichtliche und aktuelle Einführung in das Familienrecht zu bieten. 

Zur Überarbeitung wesentlich beigetragen haben die Hilfsassistierenden am 

Lehrstuhl von Regina E. Aebi-Müller in Luzern, namentlich Herr Dario Schön-

bächler (MLaw) und Frau Livia Keller (BSc). Einmal mehr verlief die Zusam-

menarbeit mit dem Stämpfli Verlag sehr angenehm. Ein besonderer Dank geht 

an den Projektverantwortlichen, Dr. Thomas Hirt. 

Bern, im Mai 2022 

Heinz Hausheer 

Thomas Geiser 

Regina E. Aebi-Müller 
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§ 1 Einführung in das Familienrecht 
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I. Familienrecht: Begriff, Systematik und Beziehungen zu 
anderen Rechtsgebieten 

1. Gegenstand des Familienrechts 

a) Familie 

Der Begriff Familie bezeichnet eine soziale Gruppe, deren Zusam-

mensetzung und damit Umfang weder im allgemeinen Sprachgebrauch genau 

bestimmt noch durch den Gesetzgeber einheitlich festgelegt ist. Vielmehr lässt 

sich die genaue Bedeutung dieses Begriffes nur aus dem jeweiligen Zusam-

menhang erschliessen. Regelmässig handelt es sich um eine Mehrzahl von 

Personen, die entweder miteinander verwandt (Art. 20 ZGB) oder verschwä-

gert (Art. 21 ZGB) sind. In gewissen Fällen versteht das Gesetz unter einer Fa-

milie auch eine Mehrheit von nicht notwendigerweise miteinander verwandten 

oder verschwägerten Personen, die im gleichen Haushalt leben (Art. 331 

Abs. 2 ZGB). Häufig wird damit indessen das Bild der sog. ‚Klein- oder Kern-

familie’ verbunden, bestehend aus einem (evtl. verheirateten) Elternpaar und 

dessen (minderjährigen) Kindern. Eine gesetzliche Regelung findet oft auf 

mehrere Familientypen Anwendung. 

Die Struktur der Familie ist einem stetigen Wandel unterworfen.1 Anders als 

heute war bis in die Siebzigerjahre die Familie mit zwei und mehr Kindern 

vorherrschender Familientyp. Inzwischen sind u.a. alleinerziehende Eltern be-

deutend häufiger anzutreffen als noch vor 30 Jahren. Die Gründe für den Wan-

del sind vielfältig. Sicherlich spielen der gestiegene Lebensstandard, die damit 

verbundene längere Lebenserwartung und die bessere soziale Absicherung sowie 

auch das veränderte Rollenverständnis von Frau und Mann eine wesentliche 

Rolle. 

Beispiele: 

• Anknüpfung an die sog. ‚eheliche Kleinfamilie’: Familienbesteuerung, Art. 9 DBG. 

• Umfassender wird die Familie dagegen in der bernischen Kantonsverfassung (Art. 13 

Abs. 1 KV) verstanden. 

• Verschiedene Familientypen sind möglich beim Bundesgesetz über die Familienzula-

gen in der Landwirtschaft: Für die Anspruchsberechtigung ist unwesentlich, wie das 

Zusammenleben des oder der Anspruchsberechtigten mit Kindern und Partner/Partne-

rin ausgestaltet ist. 

• BGE 121 V 25: Der versicherte Verdienst der Arbeitnehmerin bei Unfall bestimmt sich 

nach der Bundesgesetzgebung über die AHV (Art. 22 Abs. 2 UVV). Bei mitarbeitenden 

Familienmitgliedern gilt mindestens der berufs- und ortsübliche Lohn als versicherter 

Verdienst (Art. 22 Abs. 2 lit. c UVV). Im konkreten Fall war die Arbeitnehmerin zum 

                                                        

1  Umfassend dazu die angeführten Publikationen des Bundesamtes für Statistik (BFS). 

1 

2 

3 
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Zeitpunkt des Unfalls mit dem Sohn der Unternehmerin verlobt. Das Eidgenössische 

Versicherungsgericht erachtete diesen Umstand nicht als genügend, um die Verunfallte 

als mitarbeitendes Familienmitglied zu berücksichtigen. Zwar zielt das Verlöbnis auf 

die Ehe ab, jedoch besteht kein einklagbarer Anspruch auf Erfüllung. Somit stellt das Ver-

löbnis noch kein mit der Ehe vergleichbares gefestigtes Verhältnis dar (vgl. Rz. 154 ff.) 

und kann für sich alleine nicht als Familie bezeichnet werden. 

• BGE 138 III 157: Eine stabile, eheähnliche Beziehung kann einen Genugtuungsan-

spruch gemäss Art. 47 OR zugunsten des überlebenden Konkubinatspartners auslösen. 

Als stabil wird dieses Verhältnis angesehen, wenn es seit Längerem und dauerhaft (ca. 

ab 5 Jahren) zwischen zwei Personen besteht, die sowohl geistig, wirtschaftlich als auch 

körperlich miteinander verbunden sind. Trifft dies zu, kann der Konkubinatspartner als 

Angehöriger i.S.v. Art. 47 OR gelten. 

• BGE 143 I 241: Strafprozessual inhaftierte Personen haben einen Anspruch auf ange-

messenen regelmässigen Kontakt zu ihrer Familie, dazu gehört auch der unverheiratete 

Lebenspartner. 

b) Familienrecht 

Das Familienrecht umfasst die Gesamtheit der Normen, welche die per-

sonen- und vermögensrechtlichen Beziehungen der durch Ehe oder Verwandt-

schaft verbundenen Personen regeln, sowie das Erwachsenenschutzrecht. 

c) Charakterisierung der Regelungsbereiche  

Das Familienrecht regelt: 

• in erster Linie die Rechtsbeziehungen zwischen den einzelnen Familien-

mitgliedern (z.B. Art. 276 ZGB betr. den Unterhaltsanspruch des Kindes 

gegenüber den Eltern). 

• Es enthält aber auch eine Vielzahl von Bestimmungen, die den Status einer 

Person betreffen und damit i.S. staatlicher Ordnungsfaktoren über den 

Kreis der direkt Betroffenen hinaus wirken (z.B. bis zum 1.1.2013 

aArt. 161 ZGB über das Bürgerrecht der Ehefrau oder weiterhin die Be- 

stimmungen über das Bürgerrecht des Kindes).  

• Namentlich im Bereich des Kindesschutzes (Art. 307 ff. ZGB) und des Er-

wachsenenschutzes (z.B. Art. 426 ff. ZGB über die fürsorgerische Unter-

bringung) lassen sich einzelne Bestimmungen dem Sozial(hilfe)recht zu-

rechnen. 

Durch seine ordnende Funktion greift das Familienrecht weit über seinen eige-

nen Wirkungsbereich hinaus und bildet die direkte oder indirekte Grundlage 

für andere Rechtsgebiete. 

4 
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Beispiele:  

• Direkter Einfluss: Art. 25 Abs. 1 AHVG: «Anspruch auf eine einfache Waisenrente 

haben Kinder, deren Vater gestorben ist [...].» Das AHVG verweist auf einen familien-

rechtlichen Begriff. Ob eine Person das Kind eines verstorbenen Versicherten ist oder 

nicht, bestimmt das Familienrecht (Art. 252–269c ZGB).  

• Indirekter Einfluss: Das alte AHVG kannte eine Witwen-, nicht aber eine Witwer-

rente. Dieser Ungleichbehandlung von Frau und Mann lag das Leitbild des alten, bis 

Ende 1987 gültigen Eherechts zugrunde, das davon ausging, dass der Ehemann für das 

Einkommen der Familie verantwortlich sei, während die Frau den Haushalt besorge 

und die Kinder betreue. Auf den 1. Januar 1997 wurde die Witwerrente eingeführt 

(Art. 23 Abs. 1 AHVG), indessen sind die Anspruchsvoraussetzungen immer noch vom 

Geschlecht abhängig und damit diskriminierend (vgl. Art. 24 AHVG). Seit dem 

1.1.2005 kennt auch das BVG eine Witwerrente.  

2. Gesetzessystematik 

Dem Familienrecht ist der zweite Teil des Zivilgesetzbuches gewidmet. 

Es umfasst die drei folgenden Abteilungen mit jeweils verschiedenen Titeln: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

8 

Eherecht 

(1. Abteilung) 
Die Eheschliessung 

(3. Titel, Art. 90–109 ZGB) 

Ehescheidung und Ehetrennung 

(4. Titel, Art. 111–134 ZGB) 

 

Die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen 

(5. Titel, Art. 159–179 ZGB) 

 

Das Güterrecht der Ehegatten 

(6. Titel, Art. 181–251 ZGB) 

 

© Stämpfli Verlag AG – Urheberrechtlich geschütztes Material – Jede Weitergabe an Dritte ist untersagt. 
Hausheer, Heinz et al.: Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2022



§ 1  Einführung in das Familienrecht 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese systematische Einordnung entspricht der deutschen Tradition (4. Buch 

BGB/1. Teil ABGB). Dagegen schliessen die romanischen Länder das Fami-

lienrecht in das Personenrecht ein (1. Buch CCfr./CCit). 

3. Charakterisierung des Familienrechts 

a) Beschränkte Gleichstellung der Beteiligten 

Privatrecht bedeutet im Wesentlichen Rechtsbeziehungen zwischen 

Personen auf gleicher Ebene. Indessen kann dieser Gesichtspunkt im Familien-

recht nur teilweise zum Tragen kommen. Sowohl im Eltern-Kind-Verhältnis 

als auch im Erwachsenenschutzrecht kann von einer Gleichstellung nicht die 

Rede sein. Insbesondere dieser letzte Bereich ist nur formell Bundesprivat-

recht, materiell dagegen öffentliches Verwaltungsrecht (dies ist von Bedeutung 

für die Kompetenzabgrenzung nach Art. 122 BV und für die Rechtsmittel). 

9 

10 

Erwachsenenschutz 

(3. Abteilung) 

Die eigene Vorsorge und Massnahmen  

von Gesetzes wegen 

(10. Titel, Art. 360–387 ZGB) 

Die behördlichen Massnahmen 

(11. Titel, Art. 388–439 ZGB) 

Organisation 

(12. Titel, Art. 440–456 ZGB) 

Verwandtschaft 

(2. Abteilung) 

Die Entstehung des Kindesverhältnisses 

(7. Titel, Art. 252–269c ZGB) 

Die Wirkungen des Kindesverhältnisses 

(8. Titel, Art. 270–327c ZGB) 

 

Die Familiengemeinschaft 

(9. Titel, Art. 328–359 ZGB) 
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b) Einschränkung der Privatautonomie 

Das Familienrecht setzt vorab im Interesse der als gegenseitig unter-

stützungsbedürftig vermuteten Familienmitglieder und der Öffentlichkeit dem 

Grundsatz privatautonomer Gestaltung der Rechtsverhältnisse zahlreiche und 

bedeutsame Schranken. Dies kann mittels zwingenden Rechts oder durch die 

Mitwirkung von Behörden bei der Begründung, Gestaltung oder Aufhebung 

von Rechtsverhältnissen geschehen.2 

Beispiele: 

• Eherecht: öffentliches Verfahren bei der Trauung (Art. 97 ff. ZGB) und bei der Ehe-

scheidung (Art. 111 ff. ZGB) insbes. zum Zwecke der Rechtssicherheit und -klarheit, 

aber auch im Hinblick auf behördliche Kontrollen. 

• Kindesrecht: Unterhaltsverträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung durch 

die Kindesschutzbehörde bzw. das Gericht (Art. 287 Abs. 1 ZGB). 

• Erwachsenenschutzrecht: Hier ist die Behördenzuständigkeit so umfassend, dass das 

gesamte Rechtsgebiet lediglich formell als Bundesprivatrecht, materiell hingegen als 

öffentliches Recht verstanden wird. Die Hauptwirkung der Beistandschaft, nämlich die 

Beseitigung (bei der umfassenden Beistandschaft) bzw. die Beschränkung der Hand-

lungsfähigkeit, betrifft jedoch das Privatrecht. Das seit dem 1.1.2013 geltende Erwach-

senenschutzrecht hat die Privatautonomie des Einzelnen gegenüber dem alten Vor-

mundschaftsrecht erweitert (insbes. mit den Instrumenten des Vorsorgeauftrages und 

der Patientenverfügung). 

c) Höchstpersönliche Rechte 

Das Familienrecht kennt besonders viele höchstpersönliche Rechte. 

Sie sind unübertragbar, nicht vererbbar, im Voraus unverzichtbar und – 

u.a. mit Ausnahme des Ehevertrages – grundsätzlich bedingungsfeindlich. Zu 

unterscheiden sind absolut und relativ höchstpersönliche Rechte. Ist eine Per-

son urteilsunfähig und fehlt ihr damit die Handlungsfähigkeit, können die ab-

solut höchstpersönlichen Rechte im Gegensatz zu den relativ höchstpersönli-

chen Rechten wegen der Vertretungsfeindlichkeit gar nicht wahrgenommen 

werden.3 

Beispiele: 

• BGE 117 II 7: Die Namensänderung gemäss Art. 30 ZGB ist ein relativ höchstpersön-

liches Recht, das auch durch den gesetzlichen Vertreter eines ausserehelichen Kindes 

in dessen Namen geltend gemacht werden kann. (S. nun allerdings Art. 270b ZGB zur 

Namensänderung des mindestens 12-jährigen Kindes.) 

                                                        

2  Eingehend dazu HAUSHEER, Vertragsfreiheit, S. 57 ff. 
3  Zum Ganzen HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Personenrecht, Rz. 242 ff. 

11 

12 

13 

14 
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• BGE 116 II 385: Die Scheidungsklage ist ein absolut höchstpersönliches Recht. Daher 

kann ein urteilsunfähiger Ehegatte die Scheidung nicht wirksam verlangen.4 Ist die Ur-

teilsunfähigkeit erst im Verlaufe des Prozesses eingetreten, ist das Verfahren nur fort-

zusetzen, sofern zweifelsfrei feststeht, dass der Kläger seinen Entschluss, sich scheiden 

zu lassen, im Zustand der Urteilsfähigkeit gefasst hat. 

Gewisse Unstimmigkeiten innerhalb der gebräuchlichen Kategorienbildung er-

geben sich dadurch, dass gewisse absolut höchstpersönliche und damit vertre-

tungsfeindliche Rechte trotz Urteilsfähigkeit des Betroffenen auch noch der 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bedürfen. Dies betrifft im Familien-

recht das Eingehen eines Verlöbnisses (Art. 90 Abs. 2 ZGB), den Abschluss 

eines Ehevertrages (Art. 183 Abs. 2 ZGB) sowie die Anerkennung eines Kin-

des (Art. 260 Abs. 2 ZGB). 

Es zeigt sich hier in ganz besonderem Masse, dass die Begriffsbestimmung im-

mer vom Zusammenhang abhängt, in dem sie vorgenommen wird. Mit Bezug 

auf die Übertragbarkeit und die Berechtigung zur Ausübung eines Rechts 

können folgende Unterscheidungen getroffen werden: 

Schematische Darstellung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4  In der Rolle des Beklagten hingegen kann sich ein Urteilsunfähiger vertreten lassen. 

15 

16 

17 

Absolut höchstpersönliche 
Rechte (gesetzlicher Vertreter 

kann diese Rechte nicht anstelle 
und im Namen der urteilsunfähi-

gen Person wahrnehmen) 

Relativ höchstpersönliche Rechte 
(Vertretung möglich, gesetzlicher 
Vertreter kann für urteilsunfähige 

Person Rechte wahrnehmen).  
Bsp.: Namensänderung 

Urteilsfähige verbeiständete  
Personen brauchen keine Zustim-
mung des gesetzlichen Vertre-

ters. Bsp.: Rücktritt vom Verlöb-
nis, Heirat, Einreichung der Schei-

dungsklage, Errichten einer  
Patientenverfügung 

Urteilsfähige minderjährige oder 
verbeiständete Personen können 

nur mit Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters Rechte wahr-

nehmen. Bsp.: Verlöbnis;  
Abschluss eines Ehevertrages; 

Kindesanerkennung 

Einer Person zustehende Rechte 

Höchstpersönliche Rechte 

(unübertragbar, unvererbbar) 

Vermögensrechte 
(übertragbar, vererbbar) 
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4. Familienrecht im Rahmen der gesamten Rechtsordnung 

Neben dem zweiten Teil des Zivilgesetzbuches (Familienrecht) beste-

hen weitere Gesetzesbestimmungen, die das Familienrecht betreffen.  

• Es handelt sich dabei einerseits um privatrechtliche Bestimmungen, die 

einen anderen Regelungsbereich betreffen (z.B. Art. 20 und 21 ZGB betr. 

Verwandtschaft und Schwägerschaft oder Art. 494 OR: Zustimmung des 

Ehegatten zu einem Bürgschaftsvertrag),  

• andererseits um öffentlich-rechtliche Massnahmen zum Schutze der Fa-

milie (z.B. im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht). 

Die Ehe bzw. die Familie geniesst zudem wesentlichen Schutz im schweizeri-

schen Verfassungsrecht (Art. 8 Abs. 3 und Art. 14 BV) und in der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention (Art. 8, 12 und 14 EMRK).  

Beispiele: 

• BGE 126 I 1 ff.: Kantonale Gebühren für die Namensänderung nach aArt. 30 

Abs. 2 ZGB waren verfassungswidrig (aArt. 4 BV); zur Verfassungswidrigkeit von 

aArt. 161 ZGB, der für das Bundesgericht aufgrund von Art. 190 BV gleichwohl  

massgebend war: BGE 125 III 209 ff. 

• Entscheid des EGMR vom 27. September 2001 i.S. G.M.B. und K.M. gegen die 

Schweiz: Der Ausschluss der freien Wahl des Kindesnamens verstösst nicht gegen 

Art. 8 EMRK. 

• BGE 138 I 41 E. 3 setzt sich mit der Frage auseinander, ob die neuen Bestimmungen 

zur Verhinderung von Scheinehen gegen Art. 12 EMRK verstossen. 

5. Familienrecht und ausserrechtliche Faktoren 

Das Familienrecht stösst mit seinem Regelungsgegenstand an die 

Grenzen dessen, was überhaupt durch rechtliche Normen regelbar ist. Viele 

Bestimmungen des Eherechts sind zwingender Natur, d.h., sie können von 

den Betroffenen auch durch eine Vereinbarung nicht wegbedungen werden. 

Die Beziehungen zwischen den Betroffenen beruhen aber in erster Linie auf 

Zuneigung, Liebe und Verantwortungsbewusstsein. Solche Grundlagen des 

Zusammenlebens kann das Gesetz nicht erzwingen. Das Recht kann in diesen 

Bereichen lediglich versuchen, Missbräuchen entgegenzuwirken und v.a. 

den wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial oder altersbedingt schwächeren Teil 

zu schützen. Wieweit dies gelingt, hängt nicht nur von der Qualität des mate-

riellen Familienrechts ab, sondern auch davon, wie die Normen durchgesetzt 

werden können. Diese Durchsetzung wird einerseits durch die Gerichte (z.B. 

Art. 274 ff. ZPO) und die Kindesschutzbehörden (u.a. Art. 307 ff. ZGB) garan-

tiert. Andererseits wirken die gesellschaftlichen Kräfte selbst, indem sich die 
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Betroffenen freiwillig an das Gesetz halten, ohne dass behördliches Einschrei-

ten notwendig wird. 

Das Familienrecht hat nur dann eine Chance, sich bei den Betroffenen durch-

zusetzen, wenn seine Regeln mit den Anschauungen und Bräuchen weiter 

Teile der Bevölkerung übereinstimmen. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass 

es auch nur beschränkt die Lebenswirklichkeit in der Familie zu verändern ver-

mag. Der tiefgreifende Wandel, den das Familienrecht in den letzten Jahrzehn-

ten in der Schweiz erfahren hat, war nicht eine Umgestaltung der Familie durch 

den Gesetzgeber, sondern die Folge der Änderungen, die sich in der Gesell-

schaft vollzogen hatten. Durch den Gesetzgeber wurde mit Revisionen eine 

Anpassung an die Wirklichkeit in der Gesellschaft vorgenommen. Die Gleich-

stellung von Frau und Mann wurde nicht durch die Revision des Familienrechts 

erreicht, sondern die Emanzipation der Frau in der Gesellschaft führte dazu, 

dass eine Gleichberechtigung und -verpflichtung von Frau und Mann auch in 

das Familienrecht Eingang gefunden hat. Analoges gilt beispielsweise für das 

neue Scheidungsrecht, die eingetragene Partnerschaft und neuestens die Öff-

nung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. 

Nach dem Gesagten stellt sich die Frage, ob das Familienrecht überhaupt nötig 

ist oder ob es in einem derart ‚privaten’ Bereich nicht jedem selber überlassen 

werden sollte, wie er sich verhalten will. Die Antwort ist klar: Das Familienrecht 

ist unzweifelhaft notwendig. In einer rechtsstaatlichen und pluralistischen Ge-

sellschaft rechtfertigt sich der Eingriff des Gesetzgebers in das Familienleben 

einerseits durch den notwendigen Schutz des Schwächeren (auch des wirt-

schaftlich Schwächeren aufgrund der familialen Aufgabenteilung: Güterrecht, 

Scheidungsfolgenrecht) und andererseits durch die Aufgabe des Staates, durch 

staatliche Konfliktregelung den Rechtsfrieden herzustellen. Diese beiden Ziele 

sind als solche unbestritten und ergänzen sich grundsätzlich. Dabei beschränkt 

sich der Schutz des Schwächeren nicht auf Konfliktlösung bzw. Gefahrenab-

wehr. Die genannten Ziele sind auch zu beachten, wenn das Familienrecht Re-

geln für Aufgaben aufstellt, die sich zwingend stellen (z.B. muss nach Auflösung 

des Güterstandes immer eine güterrechtliche Auseinandersetzung erfolgen).  

II. Historische Wurzeln und Revisionen des Familienrechts 

1. Zur Vereinheitlichung des schweizerischen Eherechts 

Bis zum Erlass des ZGB von 1907 und dessen Inkrafttreten am 1. Ja-

nuar 1912 war das Familienrecht grundsätzlich durch die Gesetzgebung der 

Kantone geregelt. Die kantonalen Eherechte waren stark kirchlich beeinflusst, 

was zu Problemen bei Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Konfessio-

nen führen konnte.  
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Das Scheidungsrecht hatte daher zum Teil schon im letzten Jahrhundert eine 

Vereinheitlichung erfahren. Ausgangspunkt für die Zuständigkeit des Bundes-

gesetzgebers war Art. 44 Abs. 2 BV 1848, der dem Bund die Sorge für den 

religiösen Frieden übertrug. Darauf stützte sich das Bundesgesetz vom 3. De-

zember 1850 über die gemischte Ehe. Aufgrund des kantonalen Rechts war es 

beinahe unmöglich, eine solche Ehe einzugehen. Insbesondere die Gesetze der 

katholisch geprägten Kantone, die weitgehend auf das kanonische Recht ver-

wiesen, liessen die gemischte Ehe grundsätzlich nicht zu. Am 3. Februar 1862 

verabschiedete die Eidgenossenschaft sodann ein weiteres Bundesgesetz, das die 

Scheidung der gemischten Ehen und Ehen von Reformierten in Kantonen ohne 

Scheidungsmöglichkeit durch das Bundesgericht vorsah. Indessen überliess es 

dieses Gesetz weiterhin den Kantonen, die wirtschaftlichen und die Kinder be-

treffenden Nebenfolgen der (bundesrechtlich in beschränktem Umfang ‚erzwun-

genen’) Scheidung zu regeln. Damit konnte es in den katholisch geprägten Kan-

tonen weiterhin gewisse Schwierigkeiten bei der Umsetzung des bundesrechtli-

chen Scheidungsanspruchs geben. 

Die Bundesverfassung von 1874 erweiterte die Kompetenzen des Bundesge-

setzgebers im Bereich des Eherechts (aArt. 53, 54 Abs. 1 und 2 sowie aArt. 58 

Abs. 2 BV). Gestützt darauf wurde das Bundesgesetz vom 24. Dezember 1874 

betr. die Beurkundung und die Feststellung des Zivilstandes und die Ehe (ZEG) 

erlassen, das einen wichtigen Teil des Eherechts regelte (Eingehung und Auf-

lösung der Ehe, was u.a. zu einer Vereinheitlichung der Scheidungsgründe in 

der ganzen Schweiz führte). Erst 1898 erhielt der Bundesgesetzgeber jedoch 

die Kompetenz, die Ehe umfassend zu regeln (aArt. 64 Abs. 2 BV). Das er-

möglichte ein einheitliches und umfassendes Eherecht im Zivilgesetzbuch vom 

10. Dezember 1907, das am 1. Januar 1912 in Kraft getreten ist.  

2. Revisionen des Familienrechts 

Seit dem Erlass des ZGB ist das Familienrecht umfassend revidiert 

worden. Der entscheidende Anstoss dafür ging 1957 vom Schweizerischen Ju-

ristenverein aus. Am 13. Dezember 1957 setzte der Bundesrat eine Studien-

kommission ein, welche 1962 und 1965 Berichte mit Vorschlägen für die Re-

vision des Familienrechts vorlegte. Der Bundesrat beschloss daraufhin ein 

etappenweises Vorgehen.  

Nicht nur die Kenntnis des geltenden, sondern auch die Kenntnis des bisherigen 

Rechts ist für Juristen unabdingbar, weil altrechtliche Rechtsverhältnisse 

(Adoptionen, Kindesverhältnisse, Güterstände) noch einige Zeit (teilweise noch 

Jahrzehnte) parallel zu neurechtlichen bestehen werden. Die folgende Über-

sicht orientiert sich an den grossen Revisionsetappen, wobei anschliessende klei-

nere Revisionen der genannten Bereiche thematisch angegliedert werden. 
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a) Das neue Adoptionsrecht  
(i.K. seit 1.4.1973 und Anpassungen per 1.1.2018) 

Ziele: 

• Umfassende Durchsetzung der Volladoption. 

• Gleichstellung leiblicher und adoptierter Kinder, insbes. in erbrechtlicher 

Hinsicht. 

• Eine weitere Revision des Adoptionsrechts ist am 1.1.2018 in Kraft getre-

ten. Neben einigen Anpassungen in verfahrensmässiger Hinsicht wurde 

der Ermessensspielraum der Behörden erweitert, die Altersgrenzen für 

Adoptiveltern wurden angepasst und die Stiefkindadoption wurde für 

nicht verheiratete Lebenspartner sowie für Paare in eingetragener Partner-

schaft ermöglicht. Überdies wurde das Auskunftsrecht der Adoptivkinder 

erweitert (s. Rz. 1299 ff.). 

b) Das neue Kindesrecht  
(i.K. seit 1.1.1978 und seitherige Anpassungen) 

Ziele: 

• Gleichstellung in und ausserhalb der Ehe geborener Kinder, u.a. durch Ab-

schaffung der sog. ‚Zahlvaterschaft’. 

• Wichtiges Regelungskriterium: Bestehen oder Fehlen des Zusammenle-

bens mit den durch die Ehe verbundenen Eltern. Abschaffung des Stichent-

scheides des Vaters bei Meinungsverschiedenheiten in Erziehungsfragen. 

• Am 1.7.2014 ist eine Gesetzesänderung in Kraft getreten, nach welcher die 

gemeinsame elterliche Sorge auch für nicht oder nicht mehr miteinander 

verheiratete Eltern zum Regelfall wird (s. dazu Rz. 1395 ff.). 

• Am 1.1.2017 ist das revidierte Kindesunterhaltsrecht, das einen Betreu-

ungsunterhalt als Teil des Kindesunterhalts eingeführt hat, in Kraft getre-

ten (s. dazu Rz. 1351 ff.). 

c) Bestimmungen über die fürsorgerische Freiheitsentziehung  
(i.K. seit 1.1.1981) 

• Ziel: Wiedererlangung der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung 

der eingewiesenen Person. 

• Rechtsstaatlicher Schutz der persönlichen Freiheit durch bundesrechtli-

che Verfahrensvorschriften. 
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• Mittlerweile wurden diese Bestimmungen im Rahmen der Revision des 

Vormundschaftsrechts (Rz. 39 ff.) wiederum ersetzt durch die neuen Nor-

men zur fürsorgerischen Unterbringung (Art. 426 ff. ZGB). 

d) Das neue Eherecht (i.K. seit 1.1.1988) 

aa) Rückblick auf das Eherecht vor 1988 

• Gesetzliche Aufgabenteilung zwischen den Ehegatten (Hausfrauenehe). 

• Stellung des Ehemannes als ‚Haupt der Familie’: Leitung der ehelichen Ge-

meinschaft in besonders wichtigen Fragen nach innen (u.a. Bestimmung der 

ehelichen Wohnung), umfassende Vertretung der ehelichen Gemeinschaft 

nach aussen, Unterhaltspflicht und Verwaltung des ehelichen Vermögens. 

• Stellung der Ehefrau: Zuständigkeit für Haushaltführung und damit auch 

für Kinderbetreuung, in finanzieller Hinsicht nur subsidiäre Unterhalts-

pflicht, beschränkte Vertretungsmacht und beschränktes Recht zur Berufs-

ausübung. 

• Güterrechtliches Ungleichgewicht: nur eine Errungenschaft (Ehemann), 

Verwaltung des ehelichen Vermögens durch den Ehemann, ungleiche Vor-

schlagsteilung, aber auch ungleiche Zusammensetzung der Sondergüter. 

bb) Gründe der Revision 

• Das gesetzliche Einheitsmodell der normativen oder ‚richtigen’ Ehe ver-

mochte der tatsächlich gelebten ‚Ehevielfalt’ immer weniger Rechnung zu 

tragen. 

• Mit zunehmender Ehedauer der erst durch Tod eines Ehegatten aufgelösten 

Ehe zerfiel die einzelne Ehe immer häufiger und deutlicher in klar unter-

scheidbare Eheabschnitte: Doppelverdienerehe bis zur Geburt des ersten 

Kindes, Hausfrauenehe, teilweiser oder vollumfänglicher Wiedereinstieg 

der Ehefrau ins Berufsleben und Rentnerehe. 

• Abwertung des Gedankens, die (in den politischen Rechten inzwischen 

gleichgestellte) Ehefrau bedürfe im Verhältnis zu Dritten eines besonde-

ren Schutzes durch den Ehemann. 

cc) Ziele der Revision 

• Gleichstellung der Ehegatten. Im Bereich des Familiennamens- und des 

Bürgerrechts wurde diese Gleichstellung allerdings erst mit der jüngsten 

Revision (i.K. seit 1.1.2013) erzielt (vgl. Rz. 234 ff.). 
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• Freie Bestimmung der Aufgabenteilung, d.h. Verzicht des Gesetzgebers, 

eine gleiche Beteiligung beider Ehegatten an allen Aufgaben der ehelichen 

Gemeinschaft vorzuschreiben. 

• Aufhebung von bisherigen Einschränkungen der Handlungsfähigkeit der 

Ehegatten. 

• Besserer Ausgleich zwischen Interessen der Gemeinschaft und persönli-

chen Interessen der einzelnen Partner. 

• Ausbau des Instrumentariums zum Eheschutz. 

dd) Gesetzgebungsauftrag für das Sozialversicherungs- und  
das Steuerrecht 

Die Revision des Eherechts zeitigte auch einen Handlungsbedarf im So-

zialversicherungs- und Steuerrecht. Die Idealvorstellung der Ehe mit klaren Auf-

gaben für Frau und Mann als Hausfrau bzw. Familienernährer wandelte sich zur 

Ehe als Gemeinschaft ohne klare Rollenverteilung mit Auswirkung auf die 

gegenseitige Versorgung. Im Unterschied zum bisherigen Eherecht muss sich die 

Gesetzgebung zum Eherecht daher neu auf verschiedenste Arten der Aufteilung 

der innerhäuslichen Aufgaben und entsprechende Einschränkungen der Erwerbs-

tätigkeit einstellen. Folgerichtig erhielt beispielsweise auch der Ehemann mit der 

10. AHV-Revision einen gesetzlichen Anspruch auf eine Witwerrente (Art. 23 

Abs. 1 AHVG). Oder das Steuerrecht verpflichtet inzwischen beide Ehegatten, 

die Steuererklärung gemeinsam zu unterschreiben (Art. 113 Abs. 2 DBG).  

e) Die Revision des Scheidungsrechts (i.K. seit 1.1.2000) 

Am 26. Juni 1998 haben die Eidgenössischen Räte die Scheidungs-

rechtsnovelle verabschiedet. Sie umfasst neben dem Scheidungs- auch das Ehe-

schliessungsrecht, die Beurkundung des Personenstandes und die Ehevermitt-

lung. Nachdem einem Referendum kein Erfolg beschieden war, trat das neue 

Scheidungsrecht am 1. Januar 2000 in Kraft. Per 1. Juni 2004 erfolgte nochmals 

insofern eine Anpassung, als die Trennungsfrist für eine Scheidung gegen den 

Willen des anderen Ehepartners von vier auf zwei Jahre verkürzt wurde. 

aa) Gründe der Revision 

• Schwerfälligkeit des Eheschliessungsverfahrens (v.a. des Verkündver-

fahrens). 

• Die im Zusammenhang mit dem Wandel der gesellschaftlichen Verhält-

nisse und Wertvorstellungen notwendige Rechtsfortbildung des Schei- 
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dungsrechts von 1907 durch die Praxis (insbes. des Bundesgerichts) stiess 

einerseits an gewisse Grenzen, wurde andererseits jedoch so weit getrie-

ben, dass zwischen Gesetzestext und Scheidungswirklichkeit ein breiter 

Graben klaffte. 

• Die besonderen Scheidungsgründe waren weitgehend obsolet geworden. 

In 98–99% der Scheidungen wurden die Ehen wegen Zerrüttung aufgelöst. 

Überdies lag in den meisten Fällen eine Konvention vor, sodass die Ge-

richte den Scheidungsgrund nicht mehr ernstlich prüften (aArt. 142 ZGB). 

• Die Verschuldensabhängigkeit des nachehelichen Unterhalts (aArt. 151/ 

152 ZGB) auferlegte das Risiko des Verlusts der wirtschaftlichen Selbststän-

digkeit über die Scheidung hinaus schwergewichtig einem Ehegatten, ob-

wohl die Ehegatten die Aufgabenteilung einvernehmlich festgelegt hatten 

(Art. 163 ZGB). 

• Im Rahmen eines verschuldensabhängigen Unterhaltsrechts (aArt. 151/ 

152 ZGB) konnte es nur beschränkt gelingen, einen Ausgleich zwischen 

den Ehegatten hinsichtlich der Anwartschaften gegenüber einer Einrich-

tung der sog. zweiten Säule (berufliche Altersvorsorge) herbeizuführen. 

bb) Ziele der Revision 

• Vereinfachungen im Eheschliessungsrecht (Ehehindernisse, Verfahren; 

gleichzeitig Anpassung der Zivilstandsverordnung). 

• Weitgehende Formalisierung der Scheidungsgründe und Einführung der 

Scheidung auf gemeinsames Begehren. 

• Weitgehende Loslösung nachehelicher Unterhaltsleistungen zwischen 

Ehegatten vom Scheidungsverschulden. 

• Aufteilung von sozialversicherungsrechtlichen Anwartschaften, insbes. 

der sog. zweiten Säule (sog. Vorsorgeausgleich); mit Inkrafttreten am 

1.1.2017 erfolgte nochmals eine Revision (Rz. 511 ff.). 

• Gemeinsame elterliche Sorge geschiedener bzw. nicht verheirateter Eltern. 

• In bestimmten Bereichen: verfahrensrechtliche Vereinheitlichung. 

f) Die Revision des Vormundschaftsrechts 
(Erwachsenenschutzrecht) 

Das frühere Vormundschaftsrecht (aArt. 360–455 ZGB) war seit dem 

Inkrafttreten – abgesehen von den Bestimmungen über die fürsorgerische Frei-

heitsentziehung – nicht geändert worden. Nach einer längeren Vorbereitungs-

zeit wurde am 19. Dezember 2008 das neue Erwachsenenschutzrecht durch 
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die Eidgenössischen Räte verabschiedet. Es ist am 1. Januar 2013 in Kraft ge-

treten. Siehe zum Ganzen §§ 19–20. 

aa) Gründe der Revision 

• Grundkonzept und Begriffsbildungen des Vormundschaftsrechts wur-

den den heutigen Verhältnissen und Anschauungen nicht mehr gerecht. 

• Das Vormundschaftsrecht wurde als stigmatisierend empfunden. 

• Die Instrumente des Vormundschaftsrechts waren zu wenig flexibel. 

bb) Ziele der Revision 

• Förderung des Selbstbestimmungsrechts. 

• Stärkung der Solidarität in der Familie (u.a. durch Vertretungsrechte der 

Angehörigen). 

• Besserer Schutz von urteilsunfähigen Personen in Einrichtungen. 

• Flexiblere Massnahmen (Beistandschaft mit unterschiedlicher, ‚nach 

Mass’ zugeschnittener Ausrichtung). 

• Beseitigung von Stigmatisierungen. 

• Verbesserung des Rechtsschutzes bei der fürsorgerischen Unterbringung. 

• Professionalisierung des Erwachsenenschutzes, insbes. durch bundes-

rechtlich vorgeschriebene Professionalisierung spezialisierter Fachbehör-

den und deren Verfahren.  

• Gleichzeitig: Verbesserungen im Kindesschutz. 

g) Die eingetragene Partnerschaft und die Ehe  
für gleichgeschlechtliche Paare 

Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichge-

schlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG, SR 211.231) wurde am 

14. Juni 2004 vom Parlament verabschiedet und trat am 1.1.2007 in Kraft. Ziel 

dieses Gesetzes ist es, gleichgeschlechtlichen, nicht miteinander verwandten 

Personen eine besondere rechtliche Beziehung untereinander zu ermöglichen. 

Inhaltlich stellt die eingetragene Partnerschaft eine der Ehe ähnliche Rechts-

form dar. Es werden Rechte und Pflichten begründet, wie etwa die gegensei-

tige Verpflichtung zu Beistand und Rücksichtnahme. Ein wichtiges Anliegen 

ist eine weitgehende vermögensrechtliche Gleichbehandlung von gleichge-
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schlechtlichen Paaren mit Ehepaaren. So soll etwa eine Gleichstellung im Erb-

recht, im Sozialversicherungsrecht sowie der beruflichen Vorsorge stattfinden. 

In güterrechtlicher Hinsicht entspricht die Regelung des Partnerschaftsgesetzes 

der Gütertrennung des Eherechts. 

Das Nebeneinander von im ZGB geregeltem Eherecht und einem weitgehend 

ähnlichen, aber separat im PartG geregelten Recht für gleichgeschlechtliche 

Paare erwies sich letztlich als blosse und in verschiedener Hinsicht unbefriedi-

gende Übergangslösung. Nach längeren Vorbereitungsarbeiten hat das Bun-

desparlament am 18. Dezember 2020 eine Änderung des ZGB («Ehe für alle») 

verabschiedet, die eine Eheschliessung auch für gleichgeschlechtliche Paare 

ermöglicht. Damit verbunden waren kleinere terminologische Anpassungen im 

Verlöbnis- und Eheschliessungsrecht sowie eine Regelung der Elternschaft der 

Ehefrau der Kindesmutter im Kontext von Verfahren der medizinisch unter-

stützten Fortpflanzung (nArt. 255a ZGB; dazu Rz. 1212 ff.). Zu klären waren 

sodann übergangsrechtliche Fragen (dazu Rz. 1912 und 1928) sowie Fragen 

des internationalen Privatrechts (dazu Rz. 2039 ff.). Die Gesetzesrevision ist, 

nachdem ein dagegen ergriffenes Referendum erfolglos geblieben ist (Volks-

abstimmung vom 26. September 2021), am 1. Juli 2022 in Kraft getreten. 

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare führte einerseits zur 

Frage, wie bisher in eingetragener Partnerschaft lebende Paare sich den ehe-

rechtlichen Bestimmungen unterstellen können. Dafür ist eine «Umwand-

lungserklärung» vorgesehen (nArt. 35 PartG), deren Wirkungen ebenfalls ge-

setzlich geregelt sind (Art. 35a PartG). Hingegen werden die bisherigen einge-

tragenen Partnerschaften nicht gewissermassen automatisch dem Eherecht des 

ZGB unterstellt. Andererseits stellte sich die Frage, ob der Abschluss einer ein-

getragenen Partnerschaft an Stelle der Ehe weiterhin möglich sein sollte. Dies 

hat der Gesetzgeber verneint (vgl. nArt. 1 PartG sowie die Aufhebung von 

aArt. 2 PartG), bestehende Partnerschaften bleiben allerdings bestehen. Damit 

werden noch eine gewisse Zeit beide Rechtsinstitute nebeneinander beste-

hen, wobei die Bedeutung der eingetragenen Partnerschaft zurückgehen wird. 

Daher wurde in der vorliegenden Neuauflage des Lehrbuches auf eine Darstel-

lung des Rechtsinstituts verzichtet (vgl. dazu noch § 22 der Vorauflage sowie 

die dort angeführte Literatur). 

h) Laufende Revisionen (Auswahl) 

aa) Revision Abstammungsrecht 

Am 12. Dezember 2018 nahm der Ständerat das Postulat 18.3714 

«Überprüfung des Abstammungsrechts» an und beauftragte den Bundesrat, den 

Reformbedarf im Abstammungsrecht zu prüfen und dem Parlament in einem 
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Bericht ggf. entsprechende Empfehlungen zu unterbreiten. In der Folge setzte 

der Bundesrat eine interdisziplinäre Expertengruppe ein, die einen Bericht mit 

Empfehlungen erstellte.5 Der Bundesrat nahm davon Kenntnis und erstellte am 

17. Dezember 2021 seinerseits einen Bericht in Erfüllung des erwähnten Postu-

lats. Konkrete gesetzgeberische Tätigkeiten stehen derzeit noch aus. 

bb) Familiennamensrecht: Erweiterung der Wahlmöglichkeiten 

Das seit dem Jahr 2013 geltende Familiennamensrecht vermag nicht 

vollständig zu überzeugen. Derzeit ist eine weitere Revision im Parlament hän-

gig, die zusätzliche Möglichkeiten der Namenswahl im Kontext der Ehe-

schliessung einführen soll (dazu Rz. 240). 

cc) Minderjährigenehe und Zwangsheiraten 

Gleich mehrere parlamentarische Vorstösse befassen sich mit der 

rechtlichen Einordnung der Minderjährigenehe und der Zwangsheirat. Der 

Bundesrat hat dazu eine Gesetzesevaluation in Auftrag gegeben,6 gestützt da-

rauf einen Bericht verfasst und anschliessend einen Vorentwurf ausarbeiten 

lassen.7 Das Vernehmlassungsverfahren ist mittlerweile abgeschlossen, bei 

Fertigstellung des Manuskripts (Frühjahr 2022) lag der entsprechende Bericht 

allerdings noch nicht vor. Ziel der gesetzgeberischen Bemühungen ist es, den 

Schutz von minderjährig verheirateten Personen zu verbessern und insbes. 

auch die Ungültigerklärung zu ermöglichen, wenn in der Zwischenzeit die 

Volljährigkeit eingetreten ist. Damit soll Betroffenen mehr Zeit gegeben wer-

den, um ihre Situation zu beurteilen und zu entscheiden, ob sie aus freien Stü-

cken an der Ehe festhalten wollen oder nicht.8 

                                                        

5  Zum Ganzen: Bericht des Bundesrates zum Postulat 18.3714 vom 17. Dezember 2021; 

Bericht der Expert-inn-engruppe «Reformbedarf im Abstammungsrecht» vom 21. Juni 

2021; Empfehlungen der Expert-inn-engruppe «Revisionsbedarf im Abstammungs-

recht» vom 21. Juni 2021. 
6  RÜEFLI CHRISTIAN/Büro Vatter, Evaluation der zivilrechtlichen Bestimmungen zu 

Zwangs- und Minderjährigenheiraten, 27. März 2019. 
7  Bericht des Bundesrates «Evaluation der Bestimmungen im Zivilgesetzbuch zu 

Zwangsheiraten und Minderjährigenheiraten» vom 29. Januar 2020; Vorentwurf 

«Massnahmen gegen Minderjährigenheiraten»; Erläuternder Bericht des Bundesrates 

zum Vorentwurf vom 30. Juni 2021. 
8  Siehe zum Thema Minderjährigenehe sowie Zwangsverheiratungen ferner die Motion 

20.3011 «Kinder- und Minderjährigenehen nicht tolerieren» sowie die Motion 21.4541 

«Wirksame Massnahmen gegen Zwangsverheiratungen». 
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dd) Weiteres Rechtsinstitut neben der Ehe? 

Sowohl in der Literatur als auch in der Politik werden immer wieder 

Stimmen laut, die ergänzend zur Ehe ein weiteres, rechtlich weniger bindendes 

Rechtsinstitut fordern. Der Bundesrat hat sich in Antwort auf drei entspre-

chende Postulate9 in seinem Bericht vom 30. März 2022 «Übersicht über das 

Konkubinat im geltenden Recht – Ein PACS nach Schweizer Art?» zu dieser 

Thematik geäussert. Der Bericht soll nun als Grundlage für weiterführende Dis-

kussionen dienen, deren Ausgang ist derzeit völlig offen. Siehe zum Ganzen auch 

Rz. 81. 

III. Rechtsquellen 

1. Bundesverfassung vom 18. Dezember 1998 

• Art. 8 Abs. 3 BV (Gleichstellung von Mann und Frau). 

• Art. 14 BV (Recht auf Ehe und Familie). 

• Art. 38 Abs. 1 BV (Zuständigkeitsnorm: Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes zur Regelung des Erwerbs und Verlustes der Bürgerrechte [= auch 

Kantons- und Gemeindebürgerrecht] durch Abstammung, Heirat und 

Adoption sowie des Verlustes des Schweizer Bürgerrechts und der Wie-

dereinbürgerung). 

• Art. 41 Abs. 1 lit. a und c BV (soziale Sicherheit, Schutz der Familien als 

Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern als Sozialziel). 

• Art. 116 BV (‚Familienschutzartikel’: Pflicht zur Rücksichtnahme auf die 

Familie bei Ausübung von Bundeskompetenzen sowie Gesetzgebungsauf-

trag zur Einführung einer Mutterschaftsversicherung). 

• Art. 119 Abs. 2 lit. d BV (Verbot der Embryonenspende und der Leihmut-

terschaft). 

2. ZGB und Schlusstitel ZGB sowie Partnerschaftsgesetz 

• Art. 90–456 ZGB (vgl. dazu die Übersicht in Rz. 8). 

• Art. 1–4 und 7–14d SchlT ZGB. 

• Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 

Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG) vom 18. Juni 2004. 

                                                        

9  Postulat (18.3234) betr. eine Übersicht über das Konkubinat im geltenden Recht und 

zwei Postulate (15.3431 und 15.4082) betr. ein neues Rechtsinstitut ergänzend zur Ehe. 
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3. Schweizerische Zivilprozessordnung 

Die kantonalen Zivilprozessordnungen wurden mit dem Inkrafttreten 

der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO) am 

1. Januar 2011 hinfällig. Gleichzeitig wurden wesentliche Verfahrensbestim-

mungen, die bis anhin im Familienrecht des ZGB untergebracht worden waren, 

mit gewissen, z.T. wesentlichen Änderungen (z.B. aArt. 149 Abs. 2 ZGB) in 

die neue ZPO überführt. Auch der Gerichtsstand ist nunmehr in der ZPO gere-

gelt, weshalb das GestG aufgehoben wurde. Von Bedeutung für das Familien-

recht sind insbes. folgende Normen der ZPO: 

• Art. 23 ff. (Zuständigkeiten im Familienrecht). 

• Art. 271 ff. (Summarverfahren in eherechtlichen Angelegenheiten). 

• Art. 274 ff. (Scheidungsverfahren). 

• Art. 295 ff. (Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten). 

• Art. 305 ff. (Verfahren bei eingetragener Partnerschaft). 

Da der an sich angestrebte Wechsel vom kantonalen zum bundesrechtlich ge-

regelten Verfahren im Rahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes nicht 

vollständig verwirklicht werden konnte, bleibt es – abgesehen von gewissen im 

entsprechend novellierten ZGB (Art. 446 ff.) festgehaltenen Verfahrens-

grundsätzen – weiterhin beim kantonalen Verfahrensrecht und einigen Ver-

fassungsgarantien, insbes. Art. 29 Abs. 2 BV (Rz. 1637 ff.).  

4. Ausländerrecht 

• Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die In-

tegration (AIG, SR 142.20), insbes. Art. 42 ff. betr. Familiennachzug. 

5. IPRG 

• Art. 43–85 IPRG (Familienrecht). 

• Art. 196–199 IPRG (Übergangsrecht). 

6. Verordnungen des Bundes 

• Zivilstandsverordnung (ZStV, SR 211.112.1). 

• Verordnung über die Adoptionsvermittlung (AdoV, SR 211.221.36). 

• Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO, 

SR 211.222.338). 
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• Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistand-

schaft oder Vormundschaft (VBVV, SR 211.223.11). 

7. Kantonales Recht  

• Einzelne Bestimmungen der Kantonsverfassungen. 

• Kantonale Einführungsgesetze zum ZGB sowie teilweise separate Einfüh-

rungsgesetze zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. 

• Kantonales Gerichtsorganisationsrecht. 

8. Rechtsprechung 

Gesetze sind unvollkommen und unvollständig (Art. 1 ZGB). Das ent-

bindet die Gerichte aber nicht davon, über alle anfallenden Rechtsfragen zu 

urteilen. Dabei bedienen sie sich insbes. der Analogie oder sie ergänzen das 

Gesetz i.S.v. Art. 1 Abs. 2 ZGB. Die umfangreiche Rechtsprechung zum Fa-

milienrecht (Bundesgericht und obere kantonale Gerichtsentscheide) kann 

daher als mindestens faktische Rechtsquelle für die Auslegung und Ergänzung 

von gesetzlichen Normen herangezogen werden (Art. 1 Abs. 3 ZGB). Dies gilt 

insbes. für diejenigen Bereiche des Familienrechts, bei denen der Gesetzgeber 

auf starre Regeln verzichtet und den Gerichten damit ein erhebliches Ermessen 

überlassen hat; dies trifft etwa für das Unterhaltsrecht zu. 
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§ 2 Ehe und Eherecht 

Literaturauswahl 

AEBI-MÜLLER REGINA E., Ein neues Familienrecht für die Schweiz? Ein kritischer 

Blick auf das Reformprojekt, FamPra.ch 2014, S. 818 ff.; BÜCHLER ANDREA, Die 

Zukunft von Ehe, Partnerschaft und einfachen Lebensgemeinschaften, FamPra.ch 

2014, S. 797 ff.; FOUNTOULAKIS CHRISTIANA/KHALFI BASTIEN, Quelques réflexi-

ons sur la conception de l’entretien en droit de la famille, FamPra.ch 2014, 

S. 866 ff.; HAUSHEER HEINZ, Vertragsfreiheit im Familienrecht der Schweiz, in: 

From Status to Contract?, Beiträge zum europ. Familienrecht, S. 57 ff.; HÄNER 

ISABELLE/BUNDI LIVIO, Ehe für alle und ihre Verfassungsmässigkeit, Jusletter 

6. September 2021; LAUTENBACH-KOCH ANNEGRET/WALSER KESSEL CAROLINE, 

Meilensteine der Rechtsentwicklung im Familienrecht, Eine kritische Betrach-

tung der Stellung der Frau im Familienrecht, in: Juristinnen Schweiz (Hrsg.), 

Recht und Geschlecht, Herausforderungen der Gleichstellung – Quelques réflexi-

ons 50 ans après le suffrage des femmes, Zürich/St. Gallen 2021, S. 163 ff.; SÜSS 

REMBERT/RING GERHARD (Hrsg.), Eherecht in Europa, 4. Aufl., Basel 2021. 

I. Begriff der Ehe  

Der Begriff der Ehe knüpft traditionell bei der Willenseinigung zwi-

schen Frau und Mann zur Begründung einer auf Dauer angelegten und öffent-

lich anerkannten Lebensgemeinschaft an. Bei der Ehe handelt es sich damit um 

die gesetzlich geordnete Verbindung zweier Personen mit Ausschliesslich-

keitscharakter.10 Ausgeschlossen war indessen bis 30. Juni 2022 eine gleich-

geschlechtliche Verbindung. 

Am 1.1.2007 ist das Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die eingetragene 

Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG) in 

Kraft getreten (dazu die Vorauflage, § 22). Damit wurde bis zum Inkrafttreten 

der Gesetzesrevision «Ehe für alle» am 1. Juli 2022 gleichgeschlechtlichen 

Paaren zwar nicht der Zugang zur Ehe ermöglicht, aber eine in den meisten 

Belangen der Ehe angeglichene rechtliche Absicherung ihrer Beziehung (dazu 

Rz. 42 ff.).  

                                                        

10  Vgl. BGE 119 II 264 E. 4b. 
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II. Die Ehe als Vertrag und Institution  

Die Besonderheiten der Ehe als Vertrag mit gesellschaftsrechtlichem 

Charakter (Art. 530 ff. OR) bestehen in der Absolutheit der Bindung und in 

der gesetzlichen Inhaltsbestimmung (Ehe als Institution).  

III. Ehe und Kirche 

Die Ehe ist ein Rechtsinstitut, das über Jahrhunderte hinweg in einen 

Zuständigkeitskampf zwischen Kirche und Staat einbezogen war. Ab dem 11. 

Jahrhundert konnte sich die Kirche immer mehr durchsetzen. Die Gegenbewe-

gung begann mit der Reformation. Eine völlige Säkularisierung der Ehe setzte 

sich in der Folge des Kulturkampfes mit der Revision der BV 1874 durch. 

Art. 97 Abs. 3 ZGB bringt dies deutlich zum Ausdruck. Danach darf eine reli-

giöse Eheschliessung nicht vor der Ziviltrauung durchgeführt werden. Ein re-

ligiöses Ritual ist zudem für den rechtlichen Status des Paars ohne jede Bedeu-

tung. 

IV. Schutz der Ehe als Institution  

1. Gegenüber dem Staat 

Die Ehefreiheit wird gegenüber dem Staat durch Art. 14 BV sowie 

durch Art. 12 und 14 EMRK geschützt.  

Der Schutz der Ehe als Institution aufgrund von Art. 14 BV betrifft einerseits 

negative Abwehrmassnahmen (z.B. Art. 213 ff. StGB), andererseits aber auch 

positive Förderungsmassnahmen (z.B. Steuerrecht, Familienzulagen). Zudem 

besteht gemäss Art. 8 EMRK ein Anspruch auf Achtung des Familienlebens.  

Beispiel:  

Aus Art. 14 BV und Art. 12 EMRK lässt sich u.U. ein Anspruch auf eine Aufenthaltsbewil-

ligung zwecks Eheschliessung in der Schweiz ableiten.11  

Gemäss Rechtsprechung der Europäischen Kommission für Menschenrechte 

geniessen auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften einen Schutz 

des Familienlebens i.S.v. Art. 8 EMRK. Die EMRK-Bestimmung gibt ihnen 

zudem einen Anspruch auf Schutz des Privatlebens.  

                                                        

11  BGE 138 I 41 E. 4; exemplarisch aus der jüngeren Rechtsprechung BGer 2D_14/2021 

E. 3. 
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2. Unter Privaten 

Der privatrechtliche Schutz der Ehe beinhaltet insbes. den Schutz der 

Freiheit der Entscheidung zur Ehe. Es handelt sich beim Recht zum Eheschluss 

um ein absolut höchstpersönliches Recht, d.h., es ist keine Vertretung möglich 

(wie dies rechtsgeschichtlich der Fall war). Bei bestimmten Willensmängeln 

besteht die Möglichkeit der Ungültigkeitsklage (Art. 105 Ziff. 5 und 6 betr. 

Zwangsheirat und Minderjährigkeit, Art. 107 ZGB, Rz. 199 ff.). Das Ehever-

sprechen (Verlöbnis) begründet kein Recht, auf Erfüllung (= Eheschluss) zu 

klagen (Art. 90 Abs. 3 ZGB).  

Der privatrechtliche Schutz der (noch tatsächlich gelebten) Ehe erstreckt sich 

weiter auf den Schutz gegen Ehestörung durch Dritte (Art. 28 ZGB).  

Beispiele: 

• BGE 109 II 5 E. 2; BGE 84 II 331 m.w.H.: Wer mit einem der Ehegatten ehebrecheri-

sche Beziehungen unterhält, verletzt den anderen in seinen persönlichen Verhältnissen. 

• BGE 108 II 348 betr. eine Ehestörung durch den früheren Geliebten der Ehefrau, wel-

cher wiederholt und auf z.T. aggressive Weise geltend zu machen versuchte, er sei der 

Vater der Tochter der Ehegatten. Dies führte zu einem gerichtlichen Verbot, diese Be-

hauptung weiter zu verbreiten, sowie zur Zusprechung einer Genugtuungssumme an 

die in ihrer Persönlichkeit verletzten Ehegatten.  

Obwohl ehewidrige Beziehungen die Persönlichkeit des hintergangenen Ehe-

gatten verletzen können, schliessen nach Auffassung des Bundesgerichts die 

Bestimmungen des Eheschutzes (Art. 171 ff. ZGB) als lex specialis die beson-

deren persönlichkeitsrechtlichen Klagen (Art. 28a Abs. 1 ZGB) gegen den 

Ehepartner aus. Der Gesetzgeber hat mit den Sonderregeln des Eheschutzes 

so gesehen zum Ausdruck gebracht, «dass ein Ehegatte bei Untreue des andern 

weder gegen diesen noch gegen den mitschuldigen Dritten auf Unterlassung 

weiteren ehewidrigen oder ehebrecherischen Verkehrs klagen kann».12 

Diese Betrachtungsweise gilt allerdings nur dort, wo der Persönlichkeitsschutz 

zugunsten eines Ehegatten die Beziehungen unter den Ehegatten im Rah-

men der ehelichen Gemeinschaft betrifft. Die Bestimmungen des Persönlich-

keitsrechts sind dagegen uneingeschränkt anwendbar, wenn beispielsweise 

Körperverletzung oder andere Persönlichkeitsverletzungen (Ehre) eines Ehe-

gatten durch den anderen infrage stehen, die auch von irgendeinem Dritten aus-

gehen könnten und diesfalls zur Klage gegen diese Person berechtigen würden. 

Dabei ist insbes. Art. 28b ZGB (betr. Stalking und häusliche Gewalt) von prak-

tischer Bedeutung.13 

                                                        

12  BGE 78 II 296 E. 5; bezüglich des Ehestörers s. allerdings BGE 108 II 348, dazu 

Rz. 68. 
13  Dazu u.a. HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Personenrecht, Rz. 820 ff. 
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V. Eherecht im formellen und materiellen Sinn 

Das Eherecht im formellen Sinn umfasst alle Rechtsnormen betr. 

Abschluss, Wirkungen und Auflösung der Ehe (Titel 3–6 des ZGB). Das Ehe-

recht im materiellen Sinn umfasst demgegenüber alle Rechtsnormen (u.a. 

auch des öffentlichen Rechts), die an den Bestand einer Ehe bestimmte Wir-

kungen knüpfen. 

Beispiele für Eherecht im materiellen Sinn aus dem Privatrecht: 

• Personenrecht (Art. 21 ZGB: Schwägerschaft). 

• Kindesrecht (Art. 252 Abs. 2 ZGB: Entstehung des Kindesverhältnisses zum Vater 

kraft der Ehe der Mutter). 

• Erbrecht (Art. 462 ZGB: der überlebende Ehegatte ist gesetzlicher Erbe). 

• Berufliche Vorsorge (Art. 5 Abs. 2 FZG, Art. 30c Abs. 5 BVG: Zustimmung zur Bar-

auszahlung, Vorbezug usw.). 

• Obligationenrecht (Art. 494 OR: Ungültigkeit eines ohne Zustimmung des Ehegatten 

abgeschlossenen Bürgschaftsvertrages). 

Beispiele für Eherecht im materiellen Sinn aus dem öffentlichen Recht: 

• Bürgerrecht (Art. 21 BüG: erleichterte Einbürgerung setzt eine ‚eheliche Gemein-

schaft’ von bestimmter Dauer voraus; eine eheliche Gemeinschaft ist ausnahmsweise 

auch bei getrennten Wohnsitzen zu bejahen).14 

• Ausländerrecht (Art. 42 AIG: Anspruch des ausländischen Ehegatten eines Schwei-

zers/einer Schweizerin auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. Ferner Art. 49 AIG: 

bei wichtigen Gründen kann vom Erfordernis des Zusammenwohnens abgesehen wer-

den, sofern die Familiengemeinschaft weiterbesteht). 

• Steuerrecht (Art. 9 Abs. 1 DBG: Faktorenaddition bei Ehegatten). 

• Sozialversicherungsrecht (anstatt vieler: Art. 3 Abs. 3 AHVG betr. Erfüllung der Bei-

tragspflicht). 

 

                                                        

14  Vgl. dazu BGE 121 II 49 ff. 
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§ 3 Die eheähnliche Lebensgemeinschaft 

(Konkubinat)  
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nichteheliche Lebensgemeinschaften rechtlich geregelt werden? Eine philosophi-
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recht, Rechtsvergleich und Reformüberlegungen zum gesetzlichen Erb- und 

Pflichtteilsrecht, Diss. Basel, Bern 2018; KRATZ-ULMER ALINE, Anknüpfungskri-

terien zu einer gesetzlichen Regelung für die faktische Lebensgemeinschaft und 

deren Auflösung infolge Todesfalls, successio 2018, S. 210 ff.; MONTINI 

MARINO/MONTINI MICHEL, Protection du logement de famille: l’état civil doit-il 
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neuen Recht der Lebenspartnerschaft, in: FS Sutter-Somm, Zürich 2016, 

S. 863 ff.; RUMO-JUNGO ALEXANDRA, Faktische Lebenspartner als Erben: de lege 
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Nichteheliche Lebensgemeinschaft, vermögens- und kindesrechtliche Belange, 

FamPra.ch 2004, S. 895 ff.; SANDOZ SUZETTE, Problèmes patrimoniaux des coup-

les non mariés, in: Familienvermögensrecht, Genf 2004, S. 43 ff.; SCHERPE 

JENS M., Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften im Rechtsver-
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I. Überblick 

1. Ausgangslage und Begriffliches 

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft ist in der Schweiz nicht als ei-

genes Rechtsinstitut mit spezifischen Wirkungen anerkannt, weshalb es auch an 

einer ‚allgemeingültigen’ gesetzlichen Umschreibung fehlt. Dennoch ist das 

nichteheliche Zusammenleben in verschiedener Hinsicht rechtlich relevant. Sie 

wird in der Literatur (und nachfolgend) auch als «faktische Lebensgemein-

schaft», «aussereheliche Lebensgemeinschaft» oder «Konsensualpartnerschaft»  
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